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1. Allgemeine Anmerkungen 

Der Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft (BDEW) vertritt ca. 1900 Unternehmen 

der Branche in Deutschland. Das Spektrum der Mitglieder reicht von lokalen und kommunalen 

über regionale bis hin zu überregionalen Unternehmen. Sie repräsentieren rund 90 Prozent 

des Stromabsatzes in Deutschland. 

Der BDEW bedankt sich bei der Bundesnetzagentur (BNetzA) für die Möglichkeit, zum Antrag 

der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) zu den Modalitäten für Regelreserveanbieter – Abrech-

nung der Regelreserveanbieter Stellung zu nehmen. 

Da die BNetzA einen Antrag der ÜNB konsultiert, haben sich die ÜNB bei der Erstellung der 

Stellungnahme im BDEW enthalten. 

2. Hintergrund und Zusammenfassung der wichtigsten Punkte  

 

Der Regelreservemarkt unterliegt derzeit vielen und erheblichen Anpassungen, sowohl auf 

europäischer als auch auf nationaler Ebene. Auch wenn dadurch eine hohe Komplexität ent-

steht, empfiehlt der BDEW eine geordnete Vorgehensweise und eine transparente Kommuni-

kation. Die Modalitäten wurden bereits im Frühjahr 2018 von den ÜNB und im Sommer 2018 

von der BNetzA konsultiert. Zudem wurden Teile der Modalitäten zur Umsetzung des Regel-

arbeitsmarkts bereits mit dem Beschluss BK6-18-004 RAM im Oktober 2018 durch die 

BNetzA genehmigt. 

Aus den Modalitäten muss hervorgehen, zu welchem Zeitpunkt mit welchen Anpassungen zu 

rechnen ist. In einem Markt, der ohnehin schon so vielen Veränderungen unterliegt, sollte 

vermehrt darauf geachtet werden, dass die prozedurale Vorgehensweise zur Einführung der 

Anpassungen klar ist. Zudem sollte deutlich gemacht werden, welche Wechselwirkungen zwi-

schen den einzelnen Teilaspekten der Modalitäten bestehen. Der Teil der Modalitäten zur 

Pönalisierung von Regelreserveanbietern, der Teil dieser Konsultation ist, müsste bereits final 

ausgestaltet und genehmigt sein, bevor es zur Einführung des Regelarbeitsmarkts kommen 

kann. Nach Angaben der ÜNB ist eine Anpassung der Pönalisierung mit Umsetzung des Re-

gelarbeitsmarkts notwendig, da die derzeitige Pönalisierung auf Leistungsentgelte abzielt. Bei 

nicht erbrachten Regelarbeitsgeboten, die kein dazugehöriges Leistungsgebot aufweisen, 

könnte daher keine Pönalisierung erfolgen.  

Die von den ÜNB beantragte Verschiebung der Einführung des Regelarbeitsmarkts auf den 

2. November 2020 ist immer noch nicht von offizieller Seite bestätigt und genehmigt worden. 

Marktteilnehmer und ÜNB stellen sich dennoch auf die Einführung des Regelarbeitsmarkts 

zum genannten Datum ein. Eine weitere Verschiebung des Einführungsdatums sieht der 

BDEW nicht als zielführend an. Vielmehr sollten die Modalitäten für Regelreserveanbieter 

zeitnah und mit angemessenen Test- und Umsetzungsfristen genehmigt werden.  

Der BDEW bedankt sich bei den ÜNB für den vorliegenden angepassten Vorschlag und die 

Berücksichtigung angemerkter Punkte aus den beiden vorangegangenen Konsultationsver-

fahren. Insbesondere begrüßt der BDEW, dass die Einführung von „marginal pricing“ in die 
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Modalitäten mit aufgenommen wurde. Auch wenn „marginal pricing“ erst mit Einführung der 

Plattformen PICASSO und MARI vorgesehen ist, sollte die Ausgestaltung des zukünftigen 

Zielmarktdesigns frühzeitig ausgestaltet und an die Marktteilnehmer kommuniziert werden.  

In jedem Fall muss gewährleistet und sichergestellt sein, dass Marktteilnehmer alle Produkte 

der Regelreserve: PRL, SRL und MRL anbieten können. Dabei dürfen Anforderungen nicht 

so gestellt werden, dass die Teilnahme am zeitlich vorangegangen Markt zu Nachteilen auf 

dem zeitlich darauffolgenden Markt führt. 

Das von den ÜNB überarbeitete Pönalisierungssystem enthält zwar ein eskalationsbasiertes 

Verfahren, jedoch stellt es eine deutliche Verschärfung der bisher geltenden Pönalisierungs-

regeln dar und führt daher zu einer Überpönalisierung der Marktteilnehmer. Insbesondere mit 

der Harmonisierung des europäischen Regelreservemarkts stellt dies einen Wettbewerbs-

nachteil für deutsche Regelreserveanbieter dar.  

Im aktuellen Vorschlag wurde seitens der ÜNB auf ein Kapitel zu Einführungszeiten und Um-

setzungsfristen für die verschiedenen Komponenten des Vorschlags verzichtet. Im bilateralen 

Austausch und in Workshops mit den ÜNB wurde aber bereits angedeutet, dass die Inhalte 

des Vorschlags stufenweise eingeführt werden sollen. Der BDEW möchte an der Stelle be-

reits frühzeitig darauf hinweisen, dass insbesondere die Umstellung der Abrechnungspro-

zesse in der aFRR / mFRR größere Eingriffe in Kernsysteme und Logiken von Marktteilneh-

mern erfordern kann. Die Umsetzungsfrist sollte, nach einer entsprechenden Testphase, da-

her mindestens 12 Monaten betragen. Ein Auseinanderfallen von festgelegtem und realisti-

schem Umsetzungszeitraum, wie es der Fall zur Umsetzung des Regelarbeitsmarkts war, 

sollte für diese Vorschlagselemente in jedem Fall vermieden werden. 

 

3. Bewertung des Vorschlages im Detail 

Es sollte darauf geachtet werden, dass für die Marktteilnehmer eine Erbringung von FCR und 

aFRR möglich ist. Bei der Berechnung der Fehlerbringung der aFRR wird mit den derzeitigen 

Vorgaben der Sollwert der FCR ab der ersten Sekunde abgezogen. Tatsächlich hat der Re-

gelreserveanbieter zur Erbringung der FCR aber 30 Sekunden Zeit. Das kann zu einer 

Fehlerbringung bei der aFRR führen, obwohl alle Toleranzen eingehalten wurden. Es ist da-

her notwendig, ein System für eine verursachergerechte Fehlerzuordnung auf die verschiede-

nen Regelleistungsarten vorzusehen. 

Um den täglichen Prüfprozess für die abrechnungsrelevanten Daten durchführen zu können, 

ist täglich eine Verarbeitung von 86.400 Sekundenwerten notwendig. In dem vom ÜNB zur 

Verfügung gestellten Excel Sheet ist das nur bedingt möglich, weshalb eine Implementierung 

der vorgegebenen Rechenalgorithmen in IT-Systemen notwendig ist. Die Rechenalgorithmen 

müssen vom Regelreserveanbieter vorab programmiert werden. Dies stellt einen zusätzlichen 

initialen Aufwand beim Anbieter dar, der mit zeitaufwändigen täglichen Prozessen verbunden 

ist. Der BDEW regt daher an, dass die ÜNB entweder auf diese Gegebenheiten Rücksicht 

nehmen oder ein Datenformat nutzen, dass eine einfachere Verarbeitung der Daten ermög-

licht.  



 

 Seite 4 von 9 

 

 

§ 8:  

Die PQ-Bedingungen sehen bereits regelmäßige Datenbereitstellung an den ÜNB vor. Zu-

sätzliche Nachweise dürfen nur erforderlich sein, wenn die zusätzlich angeforderten Daten in 

der regelmäßigen Datenbereitstellung nicht enthalten sind. Der ÜNB müsste dabei ihre Not-

wendigkeit begründen. 

 

§8 (3):  
 

Der Vorhaltungszeitraum aller erforderlichen Daten von maximal zwei Monaten sollte auf eine 

einheitlich feste Dauer von maximal 30 Tagen angepasst werden. Die Vorhaltung aller erfor-

derlichen Daten durch den Regelreserveanbieter liegen bei einer Auflösung der Messwerte 

im Sekundenbereich mit dem angegebenen Zeitraum von maximal zwei Monaten deutlich 

über dem marktüblichen Archivierungsstandard aus der Leittechnik mit 30 Tagen. Eine solch 

lange Vorhaltung ist mit erhöhtem Aufwand und Anpassungen in der Leittechnik verbunden. 

 

§11  

Der BDEW ist der Meinung, dass die Festlegung auf ein einheitliches Abrechnungssystem für 

alle Regelzonen anzustreben sei. 

Kritisch sieht der BDEW die Kombination von den verschiedenen Regelenergiearten auf einer 

Gutschrift. Dies führt unnötigerweise zu mehr Komplexität und erschwert die Rechnungsprü-

fung. 

 

Kapitel 1:  

 

§ 16: 
 

Die Pönale bei einem Verstoß gegen die Modalitäten sollte nicht über die Pönale im vorange-

gangenen Vertrag hinausgehen. Sie stellt eine deutliche Verschärfung zur Pönalisierung im 

vorangegangenen Vertrag dar und führt daher zu einer Überpönalisierung für Regelreserve-

anbieter. Die Pönalisierung sollte die Höhe des selbst gebotenen Arbeitspreises nicht über-

schreiten. 

Im Falle, dass Kooperationen zur Erbringung von Regelreserven über nationale Grenzen hin-

weg implementiert sind, sollen in den Kooperationsgebieten gleiche Bedingungen für die 

Pönalisierung gelten. Sollten nicht gleiche Bedingungen für die Regelreserveanbieter in den 

verschiedenen Kooperationsgebieten herrschen würde es zu Verzerrungen im Wettbewerb 

kommen. 
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Eine Überpönalisierung würde den deutschen Markt im europäischen Vergleich von Anfang 

an schlechter stellen und somit seine Wettbewerbsfähigkeit schmälern.  

Zudem muss gewährleistet sein, dass eine eskalationsbasierte Pönalisierung erfolgt. Bei ei-

nem Verstoß gegen die Modalitäten, sollte dem Regelreserveanbieter zudem die Möglichkeit 

gegeben werden, zum Verstoß Stellung nehmen zu können. Auch sollte die vorgesehen Be-

währungsphase auf bis zu 12 Monate anberaumt werden.   

 

 

 

§16 (3) 

Der BDEW lehnt die unabhängige Abrechnung von Mehrkosten ab. Soweit die Mehrkosten 

des ÜNB durch die Pönale gedeckt sind, ist von deren Abrechnung gegenüber dem Anbieter 

abzusehen. Zweck der Pönale ist es, die Anbieter zur Erbringungstreue Die Anreizwirkung 

durch die Pönale bleibt auch bei Verrechnung mit den Mehrkosten auf ÜNB-Seite weiterhin 

bestehen. 

Der ÜNB darf nicht die Möglichkeit haben, unbegrenzt Kostenarten unter diesen Punkt zu 

subsumieren. Insbesondere im Rahmen einer einheitlichen europäischen Regelung müssen 

die ansetzbaren Kostenarten aufgeführt werden. 

 

Kapitel 2: 

 
§ 17 – gestrichen 
 

§17 wurde aus den Modalitäten herausgenommen. Der BDEW plädiert dafür, dass eine re-

gelzonenübergreifende Besicherung auch für PRL möglich sein sollte. Die BNetzA hat in ih-

rem Beschluss BK6-18-006 eine derartige Besicherung befürwortet. Die ÜNB wurden im Be-

schlussschreiben darum gebeten, eine solche Besicherung, ähnlich zur bereits umsetzten re-

gelzonenübergreifenden Besicherung für SRL und MRL, zu prüfen. Der BDEW regt daher 

dringend an, dass die ÜNB einer solchen Prüfung zeitnah nachkommen sollten.  

 

§ 24 

Testabrufe sollten grundsätzlich mit dem bezuschlagten Arbeitspreis vergütet werden. Der 

Nachweis der arbeitsabhängigen Kosten, welcher zur Abrechnung eines Arbeitspreises 

>200€/MWh notwendig wäre, ist abhängig vom Anlagentyp sehr aufwändig und daher nicht 

verhältnismäßig. Eine nicht kostendeckende Erbringung bereitet allen Marktteilnehmern er-

hebliche Probleme. Insbesondere für Aggregatoren, welche vertragliche Vergütungsregelun-

gen mit den Anlagenbetreibern geschlossen haben, hätte dies erhebliche Auswirkungen.  
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§ 25 (1) und (2)  

Die Pönale bei einem Verstoß gegen die Modalitäten sollte nicht über die Pönale im vorange-

gangen Vertrag hinausgehen. Eine pauschale Pönalisierung mit dem grenzüberschreitenden 

Grenzarbeitspreis stellt eine unverhältnismäßige Härte dar, da dieser ein Vielfaches über den 

eigenen Gebotspreis liegen kann. Die Pönalisierung sollte die Höhe des selbst gebotenen Ar-

beitspreises nicht überschreiten. 

Eine Überpönalisierung würde den deutschen Markt im europäischen Vergleich von Anfang 

an schlechter stellen und somit seine Wettbewerbsfähigkeit schmälern.  

Es muss gewährleistet sein, dass eine eskalationsbasierte Pönalisierung erfolgt. Bei einem 

Verstoß gegen die Modalitäten sollte dem Regelreserveanbieter zudem die Möglichkeit gege-

ben werden, zum Verstoß Stellung nehmen zu können. Auch sollte die vorgesehen Bewäh-

rungsphase auf bis zu 12 Monate anberaumt werden.  

 

§25 (6) 

Der BDEW lehnt die unabhängige Abrechnung von Mehrkosten ab. Soweit die Mehrkosten 

des ÜNB durch die Pönale gedeckt sind, ist von deren Abrechnung gegenüber dem Anbieter 

abzusehen. Zweck der Pönale ist es, die Anbieter zur Erbringungstreue anzuhalten und nicht 

die Netzentgelte allein durch Einnahme von Pönalen zu senken. Die Anreizwirkung durch die 

Pönale bleibt auch bei Verrechnung mit den Mehrkosten auf ÜNB-Seite weiterhin bestehen. 

Der ÜNB darf nicht die Möglichkeit haben, unbegrenzt Kostenarten unter diesen Punkt zu 

subsumieren. Insbesondere im Rahmen einer einheitlichen europäischen Regelung müssen 

die ansetzbaren Kostenarten aufgeführt werden. 

 

§27 (6) 

Die Vorgabe von Reservegruppen/-einheiten kann vom ÜNB nicht bei Testabrufen verlangt 

werden, da mit der Gebotsabgabe nicht bekanntgegeben wird, welche TE dem Anlagenpool 

zugeordnet sind. Im Rahmen der Angebotsabgabe wird stets lediglich eine Mengen/Preis-

kombination angeboten. Die ÜNB erlangen hierbei keine Kenntnis über die genaue Zusam-

mensetzung des Anbieterpools, so dass eine Vorgabe spezifischer technischer Einheiten für 

die Erbringung von Testabrufen nicht in jedem Fall umgesetzt werden kann. 

 

Kapitel 3:  

 

§ 30 (1b) i) 
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Der BDEW spricht sich für folgende Anpassung aus: Der Regelreserveanbieter informiert die 

betroffenen Bilanzkreisverantwortlichen der Technischen Einheiten (Erbringungs-Bilanz-

kreise) unverzüglich bei Beginn der Vermarktung/bei erteilter Präqualifikation darüber, dass 

die dem jeweiligen Bilanzkreis zugeordneten Technischen Einheiten zur Erbringung von 

mFRR eingesetzt werden. Mit der derzeitigen Formulierung in den Modalitäten für Regereser-

veanbieter könnte der Erbringungs-BKV fordern, dass unmittelbar nach einem mFRR Abruf 

eine Meldung erfolgen muss. Dies wäre in der Abwicklung nur abzubilden und ist auch nicht 

notwendig.  

 

§ 32 (2a)  

Der BDEW schlägt eine Schärfung der Formulierung vor. Im Begleitdokument ist die Vergü-

tung von Rampen verständlich dargestellt (Energiemenge von Viertelstunde plus Rampe). 

Wenn man sich ausschließlich auf den vorgeschlagenen Gesetzestext bezieht, könnte ange-

nommen werden, dass die Energiemenge gleichbleibt, da Rampen nicht zu 100% vergütet 

werden; dies lehnen wir ab. Die Formulierung des Begleitdokuments wird vom BDEW so ver-

standen, dass die Energiemenge in Zukunft (bei einem 15-minütigem Abruf) 150% sein wird 

im Vergleich zu derzeit 100% (im Beispiel des Begleitdokuments: Zukünftig: 150MWh vs. 100 

MWh derzeit. 

 

§ 33 2(b) 

Im Falle der Pönalisierung der Erreichbarkeit bittet der BDEW die ÜNB, mit Augenmaß vorzu-

gehen. Insbesondere, wenn der Regelreserveanbieter aufgrund von kurzzeitigen technischen 

Problemen oder aufgrund von Wartungsarbeiten temporär nicht erreichbar ist, sollte dies 

nicht zu einer unmittelbaren Pönalisierung führen.   

 

 
 
§ 34  
 

Die Pönale bei Verstoß gegen die Modalitäten sollte nicht über die Pönale im vorangegangen 

Vertrag hinausgehen. Eine pauschale Pönalisierung mit dem grenzüberschreitenden Grenz-

arbeitspreis stellt eine unverhältnismäßige Härte dar, da dieser ein Vielfaches über den eige-

nen Gebotspreis liegen kann. 

Eine Überpönalisierung würde den deutschen Markt im europäischen Vergleich von Anfang 

schlechter stellen und somit seine Wettbewerbsfähigkeit schmälern.  

Es muss gewährleistet sein, dass eine eskalationsbasierte Pönalisierung erfolgt. Bei einem 

Verstoß gegen die Modalitäten sollte dem Regelreserveanbieter die Möglichkeit gegeben 

werden, zu dem Verstoß Stellung nehmen zu können. Auch sollte die vorgesehen Bewäh-

rungsphase auf bis zu 12 Monate anberaumt werden.  
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§34 (6) 

Der BDEW lehnt die unabhängige Abrechnung von Mehrkosten ab. Soweit die Mehrkosten 

des ÜNB durch die Pönale gedeckt sind, ist von deren Abrechnung gegenüber dem Anbieter 

abzusehen. Zweck der Pönale ist es, die Anbieter zur Erbringungstreue anzuhalten und nicht 

die Netzentgelte allein durch Einnahme von Pönalen zu senken. Die Anreizwirkung durch die 

Pönale bleibt auch bei Verrechnung mit den Mehrkosten auf ÜNB-Seite weiterhin bestehen. 

Der ÜNB darf nicht die Möglichkeit haben, unbegrenzt Kostenarten unter diesen Punkt zu 

subsumieren. Insbesondere im Rahmen einer einheitlichen europäischen Regelung müssen 

die ansetzbaren Kostenarten aufgeführt werden. Vor allem würden unbegrenzte Mehrkosten 

ein finanzielles Risiko in unbegrenzter Höhe für die Regelreserveanbieter darstellen 

 

Anhang B:  

 

Zuschlagsfreie Zeiten: 

Der BDEW empfiehlt, beim bestehenden System zu bleiben, sodass erst mit Beginn der Zeit-

scheibe alle Daten gesichert übertragen werden. Alternativ übermittelt der ÜNB 15 Minuten 

vor und 15 Minuten nach Vermarktung den Status EIN für die gewünschte Regelleistungsart, 

was den gleichen Effekt haben sollte, ohne dass das gesamte System umgebaut werden 

muss. Eine Prüfung einzubauen, die 15 Minuten vor Erbringung sicherstellt, dass die Werte 

übertragen werden, ist mit einem sehr hohen Aufwand verbunden: Eine eigene Logik muss 

programmiert werden, interne Signale müssen angelegt und belegt werden und bisherige die 

Übertragungslogik müsste überschrieben werden. Zudem ist der Status aktuell eine Meldung 

des ÜNB und keine Anordnung.  

 

Zeitpunkt der Übermittlung der Statusmeldungen vom Reserveanbieter an das Leitsys-

tem des ÜNB:  

Der BDEW spricht sich dafür aus, die bestehende Übertragung zu Übermittlung der Status-

meldungen beizubehalten.  

Anordnungen werden in der Regel spontan übertragen. Dementsprechend ist technisch sehr 

aufwendig eine zyklische Übertragung pro Datenpunkt aus dem Leitsystem zu erzwingen. Mit 

den derzeitigen Systemen der Regelreserveanbieter ist dies nur für alle Anordnungen auf ein-

mal möglich.  

Die Übertragung aller Messwerte in wenigen Sekunden würde bedeuten, dass alle Techni-

schen Einheiten nachgezogen und angepasst werden müssten. Dies würden zu einem sehr 

hohen Verbrauch im Datentransfer führen, was sehr viel höhere Kosten unter anderem für die 

Mobilfunkverbindung mit sich bringen würde. Auch das Vorhalten der Sekundenwerte in der 

Datenbank würde zur Beanspruchung von mehr Speicherkapazität führen.  
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Vorauseilender Arbeitspunkt: 

Der vorauseilende Arbeitspunkt sollte wie der Arbeitspunkt definiert werden. Es gibt Anlagen, 

die diesen Datenpunkt nicht liefern können. Grundsätzlich sollten alle Anlagen die Verpflich-

tung haben einen voreilenden Arbeitspunkt zu liefern oder eben nicht. Dies ist im Sinne der 

Herstellung einer Technologieneutralität notwendig. 
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